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hat die 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bremen am 20.07.2018 durch den

Vorsitzenden Richter am Landgericht Schmedes sowie die Handelsrichter Gerkmann und

Manigk beschlossen;

Den Beschwerden der Antragsteller zu 59) und 60) vom 30.04.2018, der Antragsteller zu 32),

33) und 34) vom 27.04.2018 und der Antragstellerin zu 6) vom 09.04.2018 gegen den

Beschluss der Kammer vom 07.03.2018 wird aus den auch unter Berücksichtigung der

Beschwerdebegründungen weiterhin zutreffenden Gründen der angefochtenen Entscheidung

nicht abgeholfen.

Die Sachen werden dem Hanseatischen Oberlandesgericht Bremen zur Entscheidung

vorgelegt.

Schmedes Gerkmann Manigk

Ausgefertigt
"'■"Bremen, 23.07.

BösSli, Juisuzfachangestellte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des Landgerichts




